
 

 

Stadt Bielefeld 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Benennung und Umbenennung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Parkanlagen. 
 
Die Bezirksvertretung Sennestadt der Stadt Bielefeld hat in ihrer Sitzung am 22.05.2025  
folgenden Beschluss gefasst: 
 
Im Gebiet des Bebauungsplanes I/St 55 Wohnen auf dem Gebiet der ehemaligen Comenius-
förderschule werden 
 
 die Planstraße A:  Comeniusweg  
 die Planstraße B:  Angelika-Vogel-Weg  
 
benannt und wie folgt zugeordnet: 
 
 

 
 
Die Benennung der Straßen wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung tritt die Benennung der Straße und des Platzes in Kraft. Diese 
Verfügung wird auf der Internetpräsenz der Stadt Bielefeld unter https://www.bielefeld.de/oef-
fentliche-bekanntmachungen veröffentlicht. 
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Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle 
zu erheben. Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektro-
nische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO ein-
gereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen Rah-
menbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht bestimmen 
sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fassung. 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches 
Dokument übermittelt werden. 
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, 
denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung 
steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhe-
bung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vo-
rübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu ma-
chen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. Sollte die Frist durch das Ver-
schulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden. 

 
 
Bielefeld, den 04.02.2026 
 
       Dr. Bauer 
       Oberbürgermeisterin 
 


